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                      Vollzugshinweis 16-08 Maßnahme für Langzeitbezieher und Langzeitarbeitslose bzw. davon bedrohte Personen ZIel: Ziel ist es im Rahmen der Bekämpfung und Vermeidung von Langzeitbezug von Arbeitslosen- geld II und von Langzeitarbeitslosigkeit die betroffenen Kunden zu aktivieren. Damit soll die Arbeitslosigkeit und der Bezug möglichst dauerhaft und nachhaltig beendet werden. Es soll grundsätzlich jeder LZB bzw. LZA im Jobcenter Wittelsbacher Land aktiviert werden. Entspre- chend §16 Abs. 1 SGBII i. V. mit §45 Abs. 1 S.1 SGBIII ist die Maßnahme eine Kombination aus Elementen zur  Heranführung der Teilnehmer an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt  Feststellung, Verringerung oder Beseitigung von Vermittlungshemmnissen  Vermittlung in eine beitragspflichtige Beschäftigung  Stabilisierung einer Beschäftigungsaufnahme Zielgruppe: Alle Bezieher von Arbeitslosengeld II, die in den vergangenen 24 Monaten mindestens 21 1 Monate Arbeitslosengeld II bezogen haben oder darauf einen Anspruch hatten . Langzeitarbeitslose gemäß §18 SGBIII, die mehr als 12 Monate arbeitslos sind. Maßnahmedaten: Es handelt sich bei der Maßnahme um eine Zuweisungsmaßnahme für Personen sowohl in Vollzeit wie auch in Teilzeit. Die Maßnahmebezeichung lautet: BIB-JOBCOACHING "MEINE CHANCE" Der Maßnahmeinhalt und das Maßnahmeziel ist: Dauerhafte Beendigung der Hilfebedürftig- keit durch Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung Der zeitliche Umfang ist entsprechend dem Einzelfall zu benennen. Die Maßnahme beginnt am 01.09.2014 und dauert bis 31.05.2016, verlängert bis zum 31.05.2018 Der Zuweisungszeitraum ist vom 01.09.2016 bis 31.08.2017. Die Zuweisungsdauer beträgt sechs Monate. Der Maßnahmeträger ist die BIB Augsburg gGmbH, Gesell. für Bildung Integration und Beruf Der Maßnahmeort ist Steubstr. 3-5, 86551 Aichach. Die Maßnahmenummer lautet: 811/30/16 Die Zuweisung kann im Einzelfall um drei Monate auf maximal neun Monate verlängert wer- den. Insgesamt sind 50 Teilnehmer zuzuweisen. Es sind Optionen vereinbart, die Teilnehmerzahl auf insgesamt 70 in dem Jahreszeitraum zu erhöhen. 1 Die Verfügbarkeit muss gegeben sein. erstellt durch TL Schmidt am 27.08.2014 nach Teambesprechung unter Einfügung der Änderungsvorschläge, am 20.10.2014, am 13.01.2015, 02.02.2015 überarbeitet + ergänzt, am 18.08.16 ergänzt nach Ziehung der 2. Option Seite 1 gültig ohne Begrenzung

                      
                        
                          
                        
                        
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      Abwicklung der Maßnahme Die infrage kommenden Teilnehmer werden in einer Excelliste erfasst. Die genaue Führung der Listeneinträge dient dem Nachweis der einzelnen VFK wie auch des gesamten Teams über die Aktivitäten und Anstrengungen zur Bekämpfung von LZB und LZA. Dabei tragen die Vermittlungsfachkrafte in ihrem jeweiligen Tabellenblatt die von ihnen vorgemerkten Teilneh- mer ein. Aus dieser Liste führen sie die jeweiligen Zuweisungen durch. Für die Monate Sep- tember und Oktober wird Frau Danhofer die Zuweisung übernehmen, ab Zuweisungsmonat November hat dies die zuständige VFK zu erledigen. Bei der Maßnahme „Meine Chance“ handelt es sich um eine Zuweisungsmaßnahme. Es er- folgt eine schriftliche Zuweisung zur Maßnahme über die Verfahren Verbis und CoSach mit entsprechender Rechtsfolgenbelehrung, sobald die verbindliche Aufnahme in die Maßnahme erfolgt eine neue Eingliederungsvereinbarung. Näheres dazu unter Erstellen der Zuweisung über VERBIS und technische Abwicklung in CoSach im Anhang. Eine Zuweisung gilt erst dann als erfolgreich, wenn der zugewiesene Tn. in der Maßnahme eingetreten ist. Dies erfolgt durch das erste individuelle Einzelgespräch beim BIB. Liegt am ersten Tag der geplanten Maßnahmeteilnahme eine AU-Bescheinigung vor, ist der geplante Teilnehmer nicht in der Maßnahme. Das BIB informiert per e-mail die zuständige Vermittlungs- fachkraft über die gemeldete AU und weißt den Teilnehmer darauf hin, dass die Arbeitsunfä- higkeitsbescheinigung sofort an das Jobcenter zu schicken ist. Die Arbeitsunfähigkeitsbe- scheinigungen sind solange der erste Teilnahmetag nicht erfolgt ist, immer dem Jobcenter vorzulegen. Der Teilnehmer wird durch das BIB nochmals wie in der Eingliederungsvereinba- rung darauf hingewiesen, dass der erste Tag nach der Krankheit der erste Teilnahmetag ist und der Teilnehmer sich unaufgefordert beim BIB einfindet. Ansonsten ist eine Ersatzbeschi- ckung vorzunehmen. Ersatzteilnehmer sind auch dann zu schicken, wenn der zugewiesene Teilnehmer in den ers- ten vier Wochen seiner individuellen Zuweisungsdauer die Maßnahme abbricht. Die Zuwei- sung muss innerhalb der vier Wochenfrist erfolgen. Nimmt ein Teilnehmer innerhalb der ersten vier Wochen der Zuweisung eine Beschäftigung auf, ist eine Ersatzzuweisung nicht möglich. Endet diese Beschäftigung innerhalb dieser vier- Wochenfrist, kann der Teilnehmer innerhalb dieser vier-Wochenfrist erneut zugewiesen wer- den. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen während der Teilnahme an der Maßnahme werden dem Maßnahmeträger vorgelegt. Dieser reicht sie nach dem Monatsende mit den Anwesenheits- listen an das Jobcenter weiter. Die Maßnahme ist so aufgebaut, dass der Tn. an mindestens zwei Tagen pro Woche beim Maßnahmeträger präsent ist. Im Rahmen der Maßnahme sind Maßnahmeteile zur Vermittlung von berufsfachlichen Kenntnissen für eine Dauer bis zu acht Wochen möglich. Bei einem Ar- beitgeber kann die Feststellung der berufsfachlichen Kenntnisse, sowie die fachpraktische Er- probung bis zu sechs Wochen erfolgen. Die dabei entstehenden Fahrtkosten wurden seitens des Trägers in den Angebotspreis einge- rechnet und werden durch das JC nicht gesondert erstattet. Mit dem Maßnahmeträger wurde eine Zuweisung bzw. effektiver Beginn der Teilnehmer in nachstehender Art vereinbart. Dabei werden nur die Teilnehmer gezählt, die tatsächlich die Maßnahme besuchen. September 2014                         15 Teilnehmer erstellt durch TL Schmidt am 27.08.2014 nach Teambesprechung unter Einfügung der Änderungsvorschläge, am 20.10.2014, am 13.01.2015, 02.02.2015 überarbeitet + ergänzt, am 18.08.16 ergänzt nach Ziehung der 2. Option Seite 2 gültig ohne Begrenzung

                      
                        
                          
                        
                        
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      Oktober 2014                           25 Teilnehmer 2 November 2014                          20 Teilnehmer Dezember 2014                           0 Teilnehmer 3 Januar 2015 monatlich                  15 Teilnehmer Die Zuweisung zur Maßnahme ist durch alle VFK regelmäßig nach Bedarf durchzuführen , ist verbindlich und löst bei Nichtantritt Sanktionen aus. Erstellen der Zuweisung über VERBIS:     Maßnahme- und Leistungskatalog in VerBIS aufrufen     CoSach aufrufen > AMP Maßnahme zur Aktivierung und Beruflichen Eingliederung bei einem Träger aufrufen  Wichtig!            MAT06, §45 Maßnahmekombination  vorgemerkt Warteliste in das Zuweisungsschreiben unter Ergänzung zum Umfang nachstehenden Text einfügen: „Sollten Sie am ersten Maßnahmetag arbeitsunfähig sein, informieren Sie den Ansprech- partner bei BIB über die Arbeitsunfähigkeit und reichen Sie eine entsprechende Beschei- nigung ein. Sie sind verpflichtet, sich am ersten Tag, an dem Sie wieder arbeitsfähig sind, persönlich beim Träger BIB, Steubstr. 3-5, 86551 Aichach zu Ihrem persönlichen Maßnah- mestart um 08:00 Uhr einzufinden.“  Zuweisungsschreiben zusenden, bei Wackelkandidaten mit PZU  in Verbis bei dem Kunden BIB als Dritten freischalten  zur Aushändigung der Eingliederungsvereinbarung mit dem korrekten Maßnahmezeit- raum und zur Unterschrift schicken die Mitarbeiter des BIB den Kunden am ersten Maßnahmetag so rechtszeitig zum Jobcenter, dass dieser um spätestens 11:00 Uhr dort eintrifft und bei der zuständigen VFK vorspricht. Diese händigt die EinV aus, lässt diese vom Kunden unterschreiben, trägt in CoSach den korrekten Maßnahmezeitraum ein und stellt auf „B – Bewilligt“ um.  Sollte die Unterschrift unter die EinV ohne zureichenden Grund verweigert werden, ist sofort ein VA zu erstellen und dem Kunden auszuhändigen oder per PZU zuzustellen. Gespräch und Ergebnis sind in Verbis zu dokumentieren. Fahrkosten öffentliche Verkehrsmittel: Das BIB als Auftragnehmer übernimmt die Auszahlung der notwendigen Fahrtkosten an den Teilnehmer. Sie werden bis zur Höhe der niedrigsten Beförderungsklasse des öffentlichen Ver- kehrsmittels erstattet. Die Fahrtkosten werden vom JC Wittelsbacher Land dem BIB nach Ein- gang der standardisierten Auszahlungsliste im darauffolgenden Monat erstattet. Fahrtkosten können nur durch die tatsächlichen Präsenztage des Teilnehmers am Maßnahmeort entste- hen. Diese sind in den Auszahlungslisten anzugeben. Die Fahrtkosten sind dem Teilnehmer unverzüglich auszuzahlen – spätestens am Ende jeden Monats. 2 Verteilung VFK Herr Heidenkampf 4 Eintritte, Herr Harlacher 4 Eintritte, Frau Falke 4 Eintritte, Herr Patzold 3 Eintritte, Frau Oriold 2 Eintritte, Frau Wagner 2 Eintritte, Herr Altenburger 1 Eintritt 3 Verteilung VFK ab 01.15 monatlich Herr Heidenkampf 3 Eintritte, Herr Harlacher 3 Eintritte, Frau Falke 3 Eintritte, Herr Patzold 3 Eintritte, Frau Oriold 1 Eintritt, Herr Domnick 1 Eintritt, Herr Altenbur- ger 1 Eintritt erstellt durch TL Schmidt am 27.08.2014 nach Teambesprechung unter Einfügung der Änderungsvorschläge, am 20.10.2014, am 13.01.2015, 02.02.2015 überarbeitet + ergänzt, am 18.08.16 ergänzt nach Ziehung der 2. Option Seite 3 gültig ohne Begrenzung

                      
                        
                          
                        
                        
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      Aufnahme nachstehender Formulierung in die Eingliederungsvereinbarung bei Bemühun- gen des Kunden>Maßnahmen zur beruflichen Aktivierung und Eingliederung hinter dem Satz „Das Jobcenter verpflichtet sich zu Übernahme der angemessenen Kosten für die Teilnahme, soweit diese für die berufliche Eingliederung notwendig sind“: Angemessen sind die Fahrtkosten, die bei der Nutzung eines regelmäßig verkehrenden öf- fentlichen Verkehrsmittels in der günstigsten Klasse entstehen. Sollten Gründe anerkannt wer- den, die die Nutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels ausschließen, werden Fahrtkosten im Rahmen des Bundesreisekostengesetz erstattet. Die durch die Teilnahme an der Maßnahme entstehenden Fahrtkosten sind mit dem Bildungs- träger abzurechnen. Dazu ist der Erklärungsbogen zu verwenden und beim Bildungsträger abzugeben. Verfahren bei Personen, die am vorgesehenen Maßnahmetag eine AU vorlegen Bei Personen, die am vorgesehenen Maßnahmetag eine AU vorlegen ist nach zwei Fallgestal- tungen zu unterscheiden. a. Der eingereichte AU-Zeitraum währt länger wie zwei Wochen b. Der eingereichte AU-Zeitraum ist kürzer wie zwei Wochen a. Im ersten Fall wird der Status-Eintrag in CoSach von „V“ in „Z“ geändert, in Verbis wird ein Vermerk angebracht, dass durch Abgabe eines AU mit einer Laufzeit von mehr als zwei Wochen ein Einstieg in die Maßnahme zum vorgesehenen Zeitpunkt nicht möglich ist und zu einem Zeitpunkt X vorgesehen ist. In Verbis legt die VFK sich eine Wieder- vorlage zur Überwachung der wiederholten Zuweisung. b. im zweiten Fall bleibt der Status „V“ in CoSach erhalten, mit dem Kunden wird ein Einstieg zum ersten Eintrittstag nach der Gesundung vereinbart. Der Status wird beim Eintritt auf „B“ umgestellt. erstellt durch TL Schmidt am 27.08.2014 nach Teambesprechung unter Einfügung der Änderungsvorschläge, am 20.10.2014, am 13.01.2015, 02.02.2015 überarbeitet + ergänzt, am 18.08.16 ergänzt nach Ziehung der 2. Option Seite 4 gültig ohne Begrenzung

                      
                        
                          
                        
                        
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      Fahrkosten PKW / sonst. Verkehrsmittel: Das BIB als Auftragnehmer übernimmt die Auszahlung der notwendigen Fahrtkosten an den Teilnehmer. Es werden bei Benutzung eines KFZ oder eines anderen motorgetriebenen Fahr- zeuges 0,20€ je Kilometer zurückgelegter Strecke analog §4 Abs. 1 Satz 1 und §5 Abs.1 des Bundesreisekostengesetzes erstattet. Grundlage der Abrechnung ist die kürzeste Strecke im Falk Routenplaner. Die Fahrtkosten werden vom JC Wittelsbacher Land dem BIB nach Eingang der standardisierten Auszahlungs- liste im darauffolgenden Monat erstattet. Fahrtkosten können nur durch die tatsächlichen Prä- senztage des Teilnehmers am Maßnahmeort entstehen. Diese sind in den Auszahlungslisten anzugeben. Die Fahrtkosten sind dem Teilnehmer unverzüglich auszuzahlen – spätestens am Ende jeden Monats. Zusätzliche Kinderbetreuungskosten : Notwendige zusätzliche Kinderbetreuungskosten, die nicht bereits vom Jugendamt übernom- men werden, werden dem Teilnehmer erstattet. Die Notwendigkeit zusätzlicher Kinderbetreu- ungskosten wird durch die Vermittlungsfachkraft festgestellt. Die VFK dokumentiert diese Ab- stimmung als Allgemeinen Vermerk in der Kundenhistorie von VerBIS. Nur in diesen Fällen können Kinderbetreuungskosten durch das Jobcenter erstattet werden. Die Kostenerstattung kann bis maximal 130€ monatlich pro Kind erfolgen. Die erstattungsfä- higen Kosten für die Kinderbetreuung werden vom BIB nach Abstimmung mit der zuständigen Vermittlungsfachkraft des Jobcenters Wittelsbacher Land verauslagt und abgerechnet. Dafür ist ein Einzelnachweis vorzulegen. Kinderbetreuungskosten sind dann erstattungsfähig, wenn sie durch die Teilnahme an der Maßnahme zusätzlich entstehen. Als Kinderbetreuungskosten gelten u.a. Kindergarten/Hortgebühren, Kosten für Tagesmutter, Mehraufwendungen für die Betreuung bei Nachbarn und Verwandten. Kinderbetreuungskosten für aufsichtsbedürftige Kinder können in der Regel nur bis zur Voll- endung des 15. Lebensjahres übernommen werden. Bei Teilmonaten werden für jeden Kalendertag 4,33€ (1/30 der Monatspauschale von max. bis zu 130€ je Kind) erstattet. Bei Betreuungseinrichtungen wie Kindergärten kann auf für Teilmo- nate der volle Monatsbeitrag bis max. 130€ gezahlt werden. Kinderbetreuungskosten werden nur einmal je Kind gewährt. Verpflegungskosten sind keine Kinderbetreuungskosten. Teilnehmerbezogene Berichte/Informationen des BIB an das Jobcenter Wittelsbacher Land     Bei Nichtantritt berichtet das BIB dem Jobcenter sofort durch Übersendung des Vor- drucks F.5.1 über Verbis. Als Berichtsanlass ist „Nichtantritt des Teilnehmers“ anzu- kreuzen.     Bei Abbruch oder unzureichender Mitwirkung (anhaltende Aktivierungsprobleme) des Teilnehmers informiert das BIB sofort das Jobcenter und übersendet innerhalb einer Woche den teilnehmerbezogenen Bericht.     Spätestens am letzten Tag der individuellen Zuweisungsdauer (da Verbis-Zugriff en- det) ist ein teilnehmerbezogener Bericht für jeden nicht vermittelten Teilnehmer vorzu- legen. erstellt durch TL Schmidt am 27.08.2014 nach Teambesprechung unter Einfügung der Änderungsvorschläge, am 20.10.2014, am 13.01.2015, 02.02.2015 überarbeitet + ergänzt, am 18.08.16 ergänzt nach Ziehung der 2. Option Seite 5 gültig ohne Begrenzung

                      
                        
                          
                        
                        
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                          Zeigt sich, dass eine Verlängerung um drei Monate angeraten ist, setzt sich das BIB mit der zuständigen Vermittlungsfachkraft in Verbindung und begründet in einem Zwi- schenbericht die Notwendigkeit der Verlängerung.     Eine Arbeitsaufnahme ist unverzüglich mit den Angaben zu Beginn, Arbeitgeber, Tä- tigkeit, Befristung, Arbeitsort dem zuständigen Vermittler als Bericht in Verbis zu über- senden. Anhang: Technische Abwicklung der Zuweisung in CoSach Stefan Andreas Schmidt (TL M&I) erstellt durch TL Schmidt am 27.08.2014 nach Teambesprechung unter Einfügung der Änderungsvorschläge, am 20.10.2014, am 13.01.2015, 02.02.2015 überarbeitet + ergänzt, am 18.08.16 ergänzt nach Ziehung der 2. Option Seite 6 gültig ohne Begrenzung
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